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Lieferer unter Zugrundelegung des vorhabenkonkret 
abgestimmten Bedarfs einen Bilanzierungsvorschlag 
zur Einordnung des Bedarfs an Zulieferungen für den 
Anlagenexport (Vordruck 1709), einschließlich des Be
darfs für die über den Planzeitraum hinausgehenden 
Jahre als Vordisposition, den bilanzierenden bzw. bi
lanzbeauftragten Organen zu übergeben, wenn keine 
anderen Vereinbarungen dazu getroffen wurden.

6. In Ziff. 4.2. (S. 23) wird im AUs. 9 der Buchst, e wie 
folgt gefaßt:
e) Sicherung des Bedarfs an Ausrüstungen und An

lagen sowie Zulieferungen für Vorhaben des Staats
planes Investitionen sowie für weitere Investi- 
tions- und Generalreparaturvorhaben, insbesondere 
zur materiell-technischen Sicherung der Moderni
sierung der Grundfonds;

7. Die Ziff. 4.3. (S. 31) wird wie folgt gefaßt:
4.3. Zentrale Bilanzierung ausgewählter Ausrüstun

gen und Anlagen für Investitionen
(1) Für ausgewählte Ausrüstungen und Anlagen ge
mäß Nomenklatur (Anhang Nr. 4 zum Bilanzverzeich
nis) ist eine vorhabenkonkrete Bilanzierung durchzu
führen. Sie umfaßt die Vorhaben des Staatsplanes In
vestitionen und die weiteren in der Industrie, im Bau
wesen, im Verkehrswesen, in der Land-, Forst- und 
Nahrungsgüterwirtschaft, im Umweltschutz und in der 
Wasserwirtschaft, im Konsumgüterbinnenhandel, ein
schließlich obst- und gemüseverarbeitende Industrie, 
sowie die im Bereich des Verbandes der Konsumgenos
senschaften der DIJR geplanten Investitionen. Dabei 
sind die Vorhaben des Staatsplanes Investitionen vor
rangig in die Bilanzen einzuordnen.
(2) Die bilanzierenden bzw. bilanzbeäuftragten Organe 
haben den volkswirtschaftlich begründeten Bedarf der 
Fondsträger mit diesen abzustimmen und auf der 
Grundlage der von den Lieferern gemäß Ziff. 3.2. 
Abs. 9 übergebenen Bilanzierungsvorschläge einen 
Vorschlag zur Einordnung des Bedarfs der ausgewähl
ten Ausrüstungen und Anlagen zu erarbeiten (Vor
druck 1709). Der über das Planjahr hinaus abge
stimmte Bedarf ist als Vordisposition zu erfassen. Über 
die vorgesehene Bedarfsdeckung sind die Fondsträger 
zu informieren.
(3) Die Bilanzierungsvorschläge und die Vordisposi
tionen zur Sicherung der ausgewählten Ausrüstungen 
und Anlagen sind durch- die bilanzierenden bzw. bi- 
lanzbeaufträgten Organe den bilanzverantwortlichen 
Ministerien zu übergeben.
(4) Die zwischen den Verbraucherministerien und den 
bilanzverantwortlichen Ministerien abgestimmten Er
gebnisse der zeitlich vorgezogenen Bilanzierung gemäß 
Ziff. 2.4. Abs. 5 sind durch die bilanzverantwortlichen 
Ministerien der Staatlichen Plankommission zur Vor
bereitung der staatlichen Aufgaben für die Jahres
volkswirtschaftspläne ln zusammengefaßter Form mit 
folgenden Angaben je ausgewählter Ausrüstungs- bzw. 
Anlagenposition, untergliedert nach Verbrauchermi
nisterien, zu übergeben:
— abgestimmter Bedarf und vorgesehene Einordnung 

für den Investitionsverbrauch einschließlich für die 
Vorhaben des Staatsplanes Investitionen

— abgestimmter Bedarf und vorgesehene Einordnung 
für den Produktionsverbrauch (einschließlich Zulie
ferungen für den Anlagenbau).

(5) Mit der Einreichung des Planentwurfes zum Jah
resvolkswirtschaftsplan an die Staatliche Plankom
mission sind durch die bilanzverantwortlichen Mini
sterien die Bilanzierungsergebnisse für die ausgewähl
ten Ausrüstungen und Anlagen zu übergeben. Dabei 
ist die Konkretisierung des abgestimmten Bedarfs und 
die vorgesehene Einordnung auf der Grundlage der 
Festlegungen der Investitionsberatungen vorzuneh

men. Die Übergabe der Bilanzierungsergebnisse er
folgt gemäß Abs. 4. 4

(6) Der abgestimmte Bedarf für alle Ausrüstungen und 
Anlagen der Vorhaben des Staatsplanes Investitionen 
ist Bestandteil der staatlichen Planauflagen (Bilanz
anteile) zum Jahresvolkswirtschaftsplan.
(7) Werden bei der Ausarbeitung und Durchführung 
der Jahrespläne durch die Nichterreichung bzw. Nicht
erfüllung des Nettogewinns bzw. des Amortisations
aufkommens bei den Kombinaten bzw. Betrieben die, 
planmäßigen Zuführungen für den eigenverantwort
lich zu erwirtschaftenden und zu verwendenden In
vestitionsfonds nicht in voller Höhe erreicht und dar
aus Entscheidungen zur Nichtdurchführung der vorge
sehenen Investitionsvorhaben durch die Generaldi
rektoren der Kombinate bzw. Direktoren der Betriebe 
getroffen, sind dadurch freiwerdende Bilanzanteile an 
die zuständigen Bilanzorgane und die übergeordneten 
Organe des Investitionsauftraggebers zurückzugeben. 
Die Bilanzen sind entsprechend zu ändern. Die zurück
gegebenen Bilanzanteile sind durch die zuständigen 
Bilanzorgane mit Zustimmung der übergeordneten 
Organe der Investitionsauftraggeber für die kurzfri
stige Fertigstellung in Durchführung befindlicher In
vestitionen, insbesondere für im Planjahr in Betrieb 
zu nehmende Kapazitäten, einzusetzen.

8. Als Ziff. 4.4. (S. 32) wird aufgenommen:
4.4. Bilanzierung der Zulieferungen für Anlagenex

portvorhaben
(1) Die Bilanzierung der Zulieferungen für Anlagen
exportvorhaben ist im Rahmen der Positionen der S- 
und M-Nomenklatur vorhabenkonkret durchzuführen. 
Auf dieser Grundlage und den dazu für den Durch
führungszeitraum der Vorhaben erfolgten Abstimmun
gen ist die Einordnung in die МАК-Bilanzen für den 
jeweiligen Planzeitraum vorzunehmen. Dabei ist zu 
gewährleisten, daß der begründete, Bedarf vorrangig 
eingeordnet und für die über den Planzeitraum hin
ausgehenden Jahre vordisponiert wird und daß diese 
Zulieferungen für Anlagenexportvorhaben auch Vor
rang gegenüber dem direkten Export haben.
(2) Die bilanzbeauftragten Organe haben den gemäß 
Ziff. 2.5. von den Fondsträgern übergebenen vorha
benkonkreten Bedarf und den von den Lieferern un
terbreiteten Vorschlag zur Einordnung des Bedarfs in 
die Bilanzen mit diesen abzustimmen. Über die vor
gesehene Deckung des Bedarfs an Zulieferungen für 
Anlagenexportvorhaben, einschließlich der Vordispo- _ 
sition, sind die Fondsträger nach Jahren der Durch
führung der Vorhaben zu informieren.
(3) Können im Ergebnis der Abstimmungen der bi
lanzbeauftragten Organe mit den Lieferern und Ver
brauchern sowie mit deren übergeordneten Organen 
die begründeten Zulieferungen für Anlagenexportvor
haben nicht im Prozeß der Ausarbeitung der Volks
wirtschaftspläne in die МАК-Bilanzen eingeordnet 
werden, sind gemeinsam abgestimmte Vorschläge mit 
den Plan- und Bilanzentwürfen dem bilanzverant
wortlichen Ministerium bzw. der Staatlichen Plan
kommission zu unterbreiten.

9. Zu Ziff. 7.8. (S. 46)
9.1. Im Abs. 1 Buchst, а wird die ELN-Nummer 191 19 111 

geändert in 13119 111.
9.2. Im Abs. 6 Buchst, e wird die Position Bürocomputer 

gestrichen.
10. In Ziff. 8.1. (S. 56) Abs. 2 Buchst, а wird der 2. Anstrich 

gestrichen und in der 5. Zeile des Textes — hinter 
Post- und Fernmeldewesen — ergänzt „für Umwelt
schutz und Wasserwirtschaft“.

11. Die Ziff. 8.2.4. wird wie folgt ergänzt:
(11) Die Räte der Bezirke haben zur Gewährleistung 
der Übereinstimmung des geplanten Energieverbrauchs


